
EBEErnte- und Betriebsberichterstattung  
Feldfrüchte und Grünland

Unterrichtung nach § 17 Bundesstatistikgesetz (B Stat G)1

1 Den Wortlaut der nationalen Rechtsvorschriften in der jeweils geltenden Fassung finden Sie unter  
https://www.gesetze-im-internet.de/.

 und nach 
der Datenschutz-Grundverordnung (E U) 2016 /679 (D S-G V O)2

2 Die Rechtsakte der E U in der jeweils geltenden Fassung und in deutscher Sprache finden Sie auf der 
Internetseite des Amtes für Veröffentlichungen der Europäischen Union unter https://eur-lex.europa.eu/.

Zweck, Art und Umfang der Erhebung
Die Ernte- und Betriebsberichterstattung für Feldfrüchte und Grünland wird jähr-
lich in den Monaten April, Juni, Juli, August, Oktober, November und  Dezember 
durchgeführt.

Sie liefert Informationen, die zusammen mit den Ergebnissen der Boden-
nutzungshaupterhebung die Grundlagen für die Vorausschätzung und Berech-
nung der Ernte mengen bilden. Ihre Ergebnisse sind für die Landwirt schaftliche 
Gesamtrechnung und für die Beschreibung der heimischen Land wirtschaft sowie 
für die Erstellung von Versorgungsbilanzen auf nationaler Ebene und auf Ebene 
der Europäischen Union unverzichtbar. Die  Ergebnisse sind eine wesentliche 
Grundlage zur Beurteilung der Marktsituation und unabdingbar für die Verwaltung 
und Bewertung der Gemeinsamen Agrar politik. Mit ihrer Hilfe wird im Interesse 
sowohl der Erzeuger als auch der  Verbraucher eine bessere Markttransparenz 
erzielt. Ferner dienen die  Angaben der Erstellung von Krisen- und Notfallplänen. 
Im Rahmen der  Ernte- und Betriebsbericht erstattung für Feldfrüchte und Grün-
land werden daneben Angaben zu den Anbauflächen und Vorräten einzelner 
Feldfrucht arten erhoben.

Rechtsgrundlagen, Freiwilligkeit
Rechtsgrundlage ist das Agrarstatistikgesetz (Agr Stat G) in Verbindung mit dem 
B Stat G.

Erfragt werden die Angaben zu § 46 Absatz 1 Agr Stat G. Die Erteilung der Aus-
kunft ist nach § 93 Absatz 3 Nummer 1 Agr Stat G freiwillig. Die Schät zungen wer-
den von Ernte- und Betriebsberichterstattern vor genommen.

Verantwortlicher
Verantwortlich für die Verarbeitung Ihrer Daten ist das für Ihr Bundesland 
 zuständige statistische Amt. Die Kontaktdaten finden Sie unter  
https://www.statistikportal.de/de/statistische-aemter.

Geheimhaltung
Die erhobenen Einzelangaben werden nach § 16 B Stat G grundsätzlich  geheim 
gehalten. Nur in ausdrücklich gesetzlich geregelten Ausnahmefällen dürfen 
 Einzelangaben übermittelt werden.

Eine solche Übermittlung von Einzelangaben ist insbesondere zulässig an:
 – öffentliche Stellen und Institutionen innerhalb des Statistischen Verbunds, 
die mit der Durchführung einer Bundes- oder europäischen Statistik  betraut 
sind (z. B. die Statistischen Ämter der Länder, das Statistische Amt der 
 Europäischen Union [Eurostat]),

 – Dienstleister, zu denen ein Auftragsverhältnis besteht (I T Z Bund als I T-Dienst-
leister des Statistischen Bundesamtes, Rechenzentren der Länder). Eine Liste 
der regelmäßig beauftragten I T-Dienstleister finden Sie hier:  
https://www.statistikportal.de/de/statistische-aemter.
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Nach § 98 Absatz 1 Agr Stat G in Verbindung mit § 16 Absatz 4 B Stat G  dürfen an 
die zuständigen obersten Bundes- oder Landesbehörden für die Verwendung 
gegenüber den gesetzgebenden Körperschaften und für Zwecke der Planung, 
jedoch nicht für die Regelung von Einzelfällen, vom  Statistischen Bundesamt und 
den statistischen Ämtern der Länder Tabellen mit  statistischen Ergebnissen über-
mittelt werden, auch soweit Tabellenfelder nur einen einzigen Fall ausweisen.

Nach § 16 Absatz 6 B  Stat G ist es zulässig, den Hochschulen oder sonstigen Ein-
richtungen mit der Aufgabe unabhängiger wissenschaftlicher Forschung für die 
Durchführung wissenschaftlicher Vorhaben
1. Einzelangaben zu übermitteln, wenn die Einzelangaben so anonymi siert sind, 

dass sie nur mit einem unverhältnismäßig großen Aufwand an Zeit, Kosten 
und Arbeitskraft den Befragten oder Betroffenen zugeordnet  werden können 
(faktisch anonymisierte Einzelangaben),

2. innerhalb speziell abgesicherter Bereiche des Statistischen Bundesamtes und 
der statistischen Ämter der Länder Zugang zu Einzelangaben ohne Name und 
Anschrift (formal anonymisierte Einzelangaben) zu gewähren, wenn wirksame 
Vorkehrungen zur Wahrung der Geheimhaltung getroffen werden.

Die Pflicht zur Geheimhaltung besteht auch für Personen, die Einzelangaben 
erhalten.

Hilfsmerkmale, laufende Nummern/Ordnungsnummern, Löschung, 
 Betriebsregister
Namen und Anschriften der landwirtschaftlichen Betriebe sowie Namen und 
Ruf nummern oder Adressen für elektronische Post der für Rückfragen zur Ver-
fügung stehenden Personen sind Hilfsmerkmale, die lediglich der tech nischen 
Durchführung der Erhebung dienen. In den Datensätzen mit den Angaben zu den 
Erhebungsmerkmalen werden diese Hilfsmerkmale nach Abschluss der Überprü-
fung der Erhebungs- und Hilfsmerkmale auf ihre Schlüssigkeit und Vollständigkeit 
gelöscht. Angaben zu den Erhebungsmerk malen werden solange verarbeitet und 
gespeichert, wie dies für die Erfüllung der gesetzlichen Verpflichtungen erforder-
lich ist.

Die Gemeindekennziffer stammt aus dem amtlichen  Gemeindeverzeichnis und 
dient der regionalen Zuordnung der erhobenen Daten anhand des  Betriebssitzes.

Nach § 97 Absatz 3 Agr Stat G wird für jede Erhebungseinheit eine system freie, 
länderspezifische Kennnummer vergeben, die von den statistischen Ämtern der 
Länder in das nach § 97 Absatz 1 Agr Stat G zu führende landwirt schaftliche Be-
triebsregister über nommen wird. Die verwendete Kennnummer dient der Unter-
scheidung der in die Erhebung einbezogenen Betriebe.

In das Betriebsregister werden nach § 97 Absatz 2 Agr Stat G die folgenden Merk-
male aufgenommen
 – die Namen und die Rufnummern oder die Adressen für elektronische Post der 
für Rückfragen zur Verfügung stehenden Personen und

 – die Kennnummer.

Nach § 97 Absatz 4 Agr Stat G werden die im Betriebsregister gespeicherten Merk-
male gelöscht, wenn sie für die Vorbereitung, Durchführung und Auf bereitung 
der Agrar statistiken nicht mehr benötigt werden. Bei Betrieben, die über einen 
Zeitraum von sieben Jahren nicht mehr zu Erhebungen heran gezogen wurden, 
werden sie spätestens nach Ablauf von sieben Jahren  gelöscht. Eine Löschung 
der Kennnummer im Einzeldatensatz erfolgt nicht.

Rechte der Betroffenen, Kontaktdaten der/des Datenschutzbeauftragten, 
Recht auf Beschwerde
Die Auskunftgebenden, deren personenbezogene Angaben verarbeitet  werden, 
können
 – eine Auskunft nach Artikel 15 D S-G V O,
 – die Berichtigung nach Artikel 16 D S-G V O,
 – die Löschung nach Artikel 17 D S-G V O sowie
 – die Einschränkung der Verarbeitung nach Artikel 18 D S-G V O

der jeweils sie betreffenden personenbezogenen Angaben beantragen oder der 
Verarbeitung ihrer personenbezogenen Angaben nach Artikel 21 D S-G V O wider-
sprechen.
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Die Betroffenenrechte können gegenüber jedem zuständigen Verantwortlichen 
geltend gemacht werden. 

Sollte von den oben genannten Rechten Gebrauch gemacht werden, prüft die 
zuständige öffentliche Stelle, ob die gesetzlichen Voraussetzungen hierfür erfüllt 
sind. Die antrag stellende Person wird gegebenenfalls aufgefordert, ihre Identität 
nachzuweisen, bevor weitere Maßnahmen ergriffen werden.

Fragen und Beschwerden über die Einhaltung datenschutzrechtlicher 
 Bestim mungen können jederzeit an die behördliche Datenschutzbeauftragte oder 
den behördlichen Datenschutzbeauftragten des verantwortlichen statis tischen 
Amtes oder an die jeweils zuständige Datenschutzaufsichtsbehörde gerichtet 
werden (Artikel 77 D S-G V O). Deren Kontaktdaten finden Sie unter  
https://www.statistikportal.de/de/datenschutz. 


